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Oldenburgisches
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Erscheint wöchentlich : Dienstags . Vierteljahr . Pränumer .-Preis : 3( ) gs.

183N . Dienstag , 29 . März . »E 13.

Bekanntmachungen.
1 ) Der Rechnungsführer Hinrich Küpker Hieselbst ist als

zweiter hiesiger Gesindemäkler bestellt worden. (März 24 .)
2) Am 31 . März d . I . Vormittags 11 Uhr sollen auf dem

Rathhause hiesclbst verschiedene bei und in der Schule vor dem
Heiligengeistthore erforderliche Bauarbeitcu (Maurer- , Zimmer-,
Tischler- , Schmiede- , Schloss«'-, Glaser - und Malerarbeiten) zur
Einrichtung einer vierten Schulclasse re . öffentlich verdungen werden.
Die Besticke und Bedingungen sind vorher aus dem Nathhause ein¬
zusehen . (März 28 .)

3) Der Voranschlag der Gcmcindekaffe für 18 ° »/^ sammt
den Voranschlägen der Armencasst , der Servicecasse , Straßenkaffe
und der evangelischen Volks - und Mittelschulen wird vom 26 . d . M.
bis zum 9 . k. M . aus dem Rathhause Hieselbst zur Einsicht der
Betheiligten öffentlich ausgelegt sein. Die stimmberechtigten Ge-
mcindeangehörigen sowie die sonst Betheiligten können etwaige
Erinnerungen und Bemerkungen innerhalb jener Frist schriftlich
einbringen oder beim Magistrats » Actuar Bruns zu Protokoll
geben . (März 29 .)4) Zur Vermeidung von Jrrthümern sieht sich der Stadt¬
magistrat veranlaßt , darauf aufmerksam zu machen , daß die Um¬
schreibung von Grundstücken, soweit es sich um die an
den Staat zu zahlenden herrschaftlichenOrdinairgefälle , die
Kontribution und additionelle Kontribution handelt,bei dem Großherzoglichen Amte Oldenburg nachzusuchen ist,
daß dagegen die Umschreibung der Häuser in den Brand¬
kassenregistern und derjenigen Grundstücke , von
welchen städtische Jntraden erhoben werden beim
Stadt Magistrate zu beantragen ist. (März 25 .)5) Das Betreten der zwischen der Hunte und der Elisabeth¬
straße liegenden Rasenfläche wirb bei polizeilicher Strafe verboten.

(März 25 .)6) Die im § 6 . der Regierungsbekanntmachung von 25.
Februar 1848 , betreffend Errichtung einer Gewerbeschule in derStadt Oldenburg , vorgeschriebene jährliche öffentliche Prü-
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fung der Schüler der Gewerbeschule findet im gegen¬wärtigen Jahre am Sonntag den 3 . April Nachmittags3 Uhr im Locale der Gewerbeschule (im vormaligen Seminarge¬bäude) statt . Alle welche sich für die Schule interessiren, insbesondereaber auch die Vorsteher der Innungen und die Handwerksmeister,werden eingeladen, dieser Prüfung beizuwohncn . (März 27 .)7) Der Entwurf eines Beschlusses des Gemeinderaths und
des Stadtraths über eine Veränderung der Grenze zwischen der
Stadtgemeinde und der Landgemeinde Oldenburg bezw . zwischender Stadt Oldenburg und der Nadorster und Donnerschwecr Schul¬
acht wird vom 3l . d . M . bis zum 7 . k. M . aus dem Rathhause
ausliegen , damit die stimmberechtigten Gemeindebürger binnen je¬
ner Frist dem Magistrats - Actuar Bruns ihre Ansichten darüber
zu Protokoll geben können . (März 29 .)

8) Der Eutwurf eines Beschlusses des hiesigen Gemeindcraths
wegen Verkaufs des kürzlich für die Stadtgemeinde angekauftenvormals Willers '

schen Hauses an der Mottenstraße Hieselbst wird
vom 31 . d. MtS. bis zum 7 . k. M . auf dem Rathhause aus¬
liegen , öamit die stimmberechtigten Gemeindebürger ihre Ansichtendarüber binnen jener Frist dem Actuar Bruns zu Protokoll gebenkönnen . ( März 29 .)

9 ) Wer ein rothes seidenes Taschentuch , welches als verdäch¬
tig angehalten worden ist , vermißt, wird aufgefordert , darüber
beim Stadtmagistrate Anzeige zu machen. (März 26 .)10) Zu Vormündern sind bestellt : der Canzleirath Schaum¬
burg und der Rechnungsführer Sosath Hieselbst über die minder¬
jährigen Kinder des weiland Auditeurs Schmedes von hier ; der
Schneidermeister Kühle Hieselbst über die minderjährigen Kinder
der Johanne Mönnich Hieselbst. (Amtsgericht .)

11) Gefundene Sachen: 1 Portemonnai , 1 Tute mit
Geld , 2 Schürzen, 1 Schustermaaß.

A lieble i.
1 ) Die Casernen schenke ist mit der Berechtigung zur

Schenkwirthschast aufs Neue auf 6 Jahre verpachtet worden . Der
neue Pächter heißt F . H . Suding , der Pachtzins beträgt jährlich428 Thlr. Das Höchstgebot für die Pacht ohne die Schenkbe¬
rechtigung betrug nur 78 Thlr.

2) Aus den Bedingungen wegen der Verpachtungder Stadtwaage . — Der Pächter wird wegen des ihm an¬
zuvertrauenden Geschäfts eines Waagemeisters eidlich verpflichtet.

An Waagegeld darf er fordern
s . für jede 100 T . . . . . . . . . 2 gr . Cour.
b>. für alles was unter 100 N wiegt . . . 1 „ „

wofür derselbe auch einen Waagezettel ausstellcn muß , für dessen
Richtigkeit er verantwortlich ist . —
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Der Pächter der Waage darf nicht mit Butter handeln , auch
zum Aufkauf derselben keine Aufträge annehmen , bei einer vom
Magistrat zu erkennenden Conventionalstrase von 1 bis 10 Thlr.
Cour , für jeden Contraventionsfall.

3) Die Beilage zu Nr . 67 . der öffentlichen Anzeigen vom
22 . d . M . enthält einen „ Aufruf und Bitte an edle Men¬
schenfreunde" um Spendung von Liebesgaben für eine durch
Krankheiten schwer bedrängte Familie . Die Redaction der Anzei¬
gen erklärt sich bereit für diese Unglücklichen „ milde Gaben zu
übernehmen und wird seiner Zeit die Verwendung durch Quittung
Nachweisen . " Die Oldcnburgischen Anzeigen sind bekanntlich ein
officiclleS Blatt , ihre Redaction hat eine amtliche Stellung . In¬
wieweit die Erklärungen der Rekaction einen officiellen oder halb-
officiellcn Character tragen , mag dahin gestellt bleiben , in den
Augen des Publicums erhalten die Bekanntmachungen der Redac¬
tion jedenfalls durch ihre Stellung ein besonderes Ansehen und
berechtigt dies zu der Annahme , daß der Inhalt dieser Bekannt¬
machungen auch das in ihre Richtigkeit gesetzte volle Vertrauen
verdiene . Die Befürwortung der Rekaction und die Bezugnahme
auf zwei im Redactionsburcau ausliegende legalisirte Zeugnisse
werden Manchen veranlassen , zur Linderung dieser Noth sein
Sckerflein beizusteuern . Das Halbdunkel , in welches die Aufforde¬
rung sich gehüllt hat , verleiht der Sache einen besonderen Reiz;
der Gedanke , daß es sich hier um eine verschämte arme Familie
handle , wird einen oder den ankern Geber vielleicht bewegen , aus
Discretion nicht einmal den Schleier zu lüften , sondern mit ver¬
bundenen Augen zu geben.

Das interessante Geheimniß zu veröffentlichen , steht einem
Unbetheiligten nicht zu , auch dann nicht , wenn er sich, wie in die¬
sem Falle , privatim über die Personen und Verhältnisse genau
unterrichten kann . Es ist aber gestattet , darauf aufmerksam zu
machen , daß das Unglück nicht von der Größe und Bedeutung ist,
daß cs als ein genügender Grund erscheint , um an einem mehr
als hundert Meilen von dem Wohnsitze der davon Betroffe¬
nen entfernten Orte die Mildthätigkeit der Mitmenschen in Anspruch
zu nehmen . Es giebt im hiesigen Lande ohne Zweifel Familien,
welche sich in einer eben so unglücklichen , vielleicht in einer noch
schlimmem Lage befinden , ohne daß es Jemanden in den Sinn
kommt , für solche beklagenswerthe Familien in fernen Gegenden
Subscriptionen zu eröffnen . Für größere Unglücksfälle , für welche
die Hülfe der zunächst Verpflichteten , der Gemeinde oder des ein¬
zelnen Landes nicht ausreicht , haben solche Aufforderungen zur
Bethciltgung über die Grenzen des engem Vaterlandes hinaus
ihre Berechtigung ; wo aber , wie im vorliegenden Falle , die Mild-
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thätigkeit der Mitbürger und Landsleute die Noch zu lindern imStande ist , da scheint uns ein solcher Anspruch an die Mildthä-tigkeit größerer Kresse unbescheiden und bedenklich zu sein.
4 ) Schwurgericht . Der zweite aus dem Bezirke der Stadt vorLas Schwurgericht gebrachte Straffall kam am 22 . d . M . zur Verhand¬lung und betras de» Zimmermann Paul , wohnhaft am Steinwcge Hie¬selbst, 41 Jahr alt , verheirathet , Vater von zwei Kindern . Derselbe warangeklagt , während er beim Zimmermeister Spieske Hieselbst in Arbeit ge¬standen , ans einer in dessen Schuppen befindlichen verschlossenen Kammermittelst gewaltsamer Eröffnung des Schlosses ein zur Ramme gehörigesMesfingstück „Kanone " genannt entwandt zu haben . Der Angeklagtehatte dieselbe für 68 Grote an den Trödler Warns verkauft und beimVerkauf den Rath ertheilt , Warns möge die Kanone auf die Seite schaf¬fen . Dies war dem letzter » verdächtig vorgekommen und hatte ihn ver¬anlaßt beim Stadtmagistrate Anzeige zu machen . Paul leugnete denDiebstahl , behauptete die Kanone auf einer Auction gekauft zu haben undstellte den Angaben des Warns die Behauptung entgegen , letzterer habeselbst geäußert , er , Warns , werde die Kanone lofort auf die Seite schaf¬fen . Die von Paul verkaufte Kanone wurde aber als dem AimmermeisterSpieske gehörig mit Bestimmtheit wieder erkannt , der angebliche Ankaufauf einer Auction dagegen nicht erwiesen . Die Geschwornen fanden denAngeklagten des wider seinen Dienstherr » begangenen Diebstahls mittelstEinsteigens oder Einbrechens für schuldig und verurtheilte ihn der Ge¬richtshof zu einer ^ /zjährigen Zuchthausstrafe.
8) Beleuchtungstabelle für den Monat April:Datum Gewöhnliche Beleuchtung. Kleine Beleuchtung.1. April 7 -/2 — 11 Uhr. 11 - 4 > 2 Uhr.2 —4. - 8 — 11 S II- 4 -/2 -8 — 8 . r 8 - 11 - 11 - 4 -S — 10. - nicht. 9 - 4 -11 . - nicht. 10 - 4 -12 . - nicht. 12 —4 -13 — 18. - nicht. nicht.19. - 8 -/2 - H - 11 — 12 -20 . - 8 -/2- 11 s 11 —221 . - 8 -/ 2- 11 - 11 - 322 —26. - 8 ' /, — 11 - 11 - 372 -27 — 30. - 9 — 11 - 11 — 3 -

JE " Für das mit dem I . April 1859 beginnendeneue Quartal werden Bestellungen auf das Ge¬meinde -Blatt sofort erbeten , damit in der Zu¬sendung keine Störung eintritt . Präuumera-tionspreis pro Quartal 3 /̂r Grosch . ( 9 Grote ) ;mit Postaufschlag 5 Groschen.
Gerhard Sjülling.

Verantwortlicher Redacteur : W . Mutzenbecher.Druck und Verlag von Gerhard Stallin g in Oldenburg.
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